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Onlinezugangsgesetz

Å574 Verwaltungsverfahren sollen bis 01.01.2023 digitalisiert werden

Åbundesweiter Portalverbund für Services

ÅEntwicklung auf Länderebene, Nachnutzung und einer für alle soll 
Einheitlichkeit bundesweit gewährleisten

ÅZugang über Servicekonten für Bürger und Unternehmen

ÅLücke für freiberufliche Verantwortung auf Personenebene

Åeinfache Nutzbarkeit ohne qualifizierte Signaturen für Nutzer soll im 
Vordergrund stehen



Themenfelder des OZG

Quelle: https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/themenfelder/themenfelder-node.html



Umsetzung des OZG

ÅServicekonten für Bürger für private Behördenangelegenheiten
ÅUnternehmenskonten für Firmen
Åkeine Lösung für einzelnen Freiberufler wie beim elektronischen 

Anwaltspostfach
Åebenfalls nur abschnittsweise Verschlüsselung von Informationen
ÅAuskunftserteilung über standardisierte XML-Verfahren
Ådigitale Projekträume und Workflows
Åkeine qualifizierte Signatur der Bürger und Unternehmen, nur einmalige 

Authentifikation bei Anlage des Bürger- oder Unternehmenskontos, z.B. 
eID
ÅSignaturen zur elektronischen Kommunikation zwischen Behörden z.B. mit 

XTA2 Transportprotokoll nach XOEV-Standard



IT-Sicherheit beim OZG

ÅVerschlüsselung der übermittelten Daten

ÅAuthentifikation von sendenden bzw. empfangenden Stellen muss 
sichergestellt werden

ÅTransportprotokoll mit Verschlüsselung und qualifizierten elektronischen 
Signaturen mit PKI- oder Behördenverzeichnisdienst

Åentweder ein- oder mehrstufige Authentifikation bei Weiterübermittlung 
von Informationen, deren Teilnehmer im gleichen Workflow bereits 
authentifiziert wurden

Åvertrauenswürdige Stellen zur Authentifizierungsprüfung erforderlich 
(Behörden, Softwarehersteller- und betrieberfür den öffentlichen Dienst)



Datenschutz beim OZG

ÅRechtsgrundlage nach Art. 6 oder 9 DSGVO erforderlich

ÅÜbermittlung nur an zuständige Empfänger

Åim öffentlichen Bereich rechtfertigen Aufgabenerfüllung und 
Amtshilfeverpflichtung die Weiterleitung im Rahmen von DSGVO und 
BDSG

Åbei Datenübermittlung an Private in den meisten Fällen mit 
Einwilligung nach Art. 6 I a DSGVO oder Vertragserfüllung

ÅWidersprüche gegen die Datenübermittlung im öffentlichen Bereich 
sind nur dann möglich, wenn keine direkte gesetzliche Verpflichtung  
nach Art. 6 I c DSGVO besteht (vgl. Art 6 I e DSGVO)



Beispiel der 

Ermittlung der Bauvorlage-

berechtigungvon Architekten und 

Ingenieuren durch Baubehörden



Beispiel di.BAStAI

ÅLandesbauordnungen verlangen, dass die Bauvorlageberechtigung 
von Architekten bzw. Ingenieuren vor Erteilung der Baugenehmigung 
geprüft wird

ÅKammern führen Listen über die Fachrichtungen und Qualifikationen

Åunterschiedliche Berechtigungen bei gleicher Qualifikation abhängig 
sowohl vom Land des Architekten/Ingenieurs als auch vom Land des 
Bauvorhabens

Å29 der 31 deutschen Architekten- und Ingenieurkammern haben zur 
Auskunft im Rahmen des digitalisierten Baugenehmigungsverfahrens 
gemeinsame Auskunftsstelle gegründet.



1. Beteiligte am Verfahren

Kammern

Excelimport

automat. Import
Verknüpfung
REST-Service
Replikation

Listenanzeige / Suchen
Gesamtverzeichnis

Suche im Gesamt-
verzeichnis
teilnehmender 
Kammern mit Daten-
satzbeschränkung

REST-API-Zugriff
über Xbau

Datenbank im RZ Bauamt

JSON- oder
XML-Antwort per 
direkter REST-API



2. Mindestanforderungen

ÅKammern können beliebige Datenfelder in beliebiger Reihenfolge 
hochladen, sofern Datenformat nachfolgend gleich bleibt

ÅAlle Pflichtfelder für bundesweite Suche müssen in den Datensätzen 
enthalten sein

ÅAuswahlfelder sollten harmonisiert werden können (Fachrichtung, 
Status, ggf. Tätigkeitsbereich)

ÅDaten können als Exceldateihochgeladen werden



3. Harmonisierung der Daten

Harmonisierung der Daten zu einer bundesweiten einheitlichen Tabelle 
mit Textinhalten für 

a) Adress- und Kommunikationsdaten 

b) Mitgliedsnummer

c) fachliche Auswahlfelder bzw. Checkboxen (Fachrichtung, 
Qualifikation, Sperrung etc)

d) Aktualität der Daten

Zunächst Beispieldatei für Importprogrammierung erforderlich von 
jeder beteiligten Kammer, Beispielvorlagen für AK bzw. IK sinnvoll



4. Datenbank mit Internetzugang

Å1. Phase Bereitstellung der Datenbank mit
Åfür Kammern
ÅAuthentifizierung mit 1-oder 2-Faktor über Internet

Ånur für eigene Kammer sichtbare Mitgliederdaten

ÅSuche über teilnehmende Kammern nach beschränkten Feldern

ÅExcelimportmanuell

Åfür Bauämter 
ÅSuche mit Kammercode und Mitgliedsnr/Personennr

Åje 1 Ergebnisdatensatz

Åmit Kennung über Internetportal

Åkeine Listenanzeige



5. Automatisierung Updates

ÅDatenaktualisierung über

a) automatisierter Import

b) Verknüpfung von Tabellen oder Abfragen

c)  REST-API

d) Replikation

Åfreie Auswahl jeder Kammer über das verwendete Verfahren, 
tagesaktuelle Daten erforderlich, kann auch manuell per Excel 
erfolgen



6. Daten an X-Bau mit REST-API

ÅBereitstellung der Daten über xBau-
Software per REST-API
ÅFormat JSON oder xBau
ÅFestlegung Authentifizierung über 

xBauClientberechtigtes Interesse muss 
nicht geprüft werden
Åvollautomatische Datenbank-Abfrage ohne 

Sichtbarkeit durch X-Bau-Benutzer
ÅBewertung der Antwort durch Benutzer, 

Zuständigkeit Verwaltungsbehörde 
abhängig von Landesrecht, keine 
Zuständigkeit der Kammern



7. REST-Service Di.BAStAI

ÅUnterabfrage eines ansonsten vollständig über XTA2 mit qualifizierten elektronischen 
Signaturen gesicherten xBau-Verfahrens (digitales Baugenehmigungsverfahren)

Åsynchrone Abfrage in Sekunden

Åkeine Zwischenspeicherung von Antworten oder weitere REST-Services oder 
Transportcontainer erforderlich

Ånur wenige xBau-Softwareprodukte auf der Anfrageseite, keine Bürgerservices, keine 
direkte Zugriffsmöglichkeit für Behörden oder Bürger

ÅFormat JSON oder Xbau

ÅAuthentisierung des Softwareherstellers, da dieser bereits Benutzer authentifiziert hat

Åkeine Anbindung an DVDV notwendig

Åauch über XFallREST-API und XTA2 (mit QeSund DVDV-Verzeichnisabfrage) möglich



8. Datenfluss 

Di.BAStAI xBau-Software Baubehörde

REST-Service JSON oder xBau
direkte Authentifizierung 

der xBau-Software
über API-Key

Anmeldung der Baubehörde
Authentifizierung 

über DVDV

XTA2
Transportcontainer mit 

qualifizierten elektronischen Signaturen 
und Authentifizierung über Verwaltungsverzeichnis DVDV

REST-Service



9. Datenfelder



Beispielabfragen

XML

JSON


